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Abkürzungen 
Liste der in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen: 

Abkürzung Bezeichnung im vollen Wortlaut 

APO Amtliches Publikationsorgan 

eCH E-Government Standard 

ID Identifikator des Geobasisdatensatzes entweder gemäss Anhang 1 Geobasisdaten
katalog zur Verordnung [des Bundes] über Geoinformation (Geoinformationsverord
nung, GeoIV) SR 510.620 oder gemäss des Geobasisdatenkatalog eines Kantons 

KOGIS Koordination, Geo-Information und Services, Bereich der swisstopo 

KVS Katasterverantwortliche Stelle für den ÖREB-Kataster 

LFG Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz) SR 748.0 

MGDM Minimales Geodatenmodell 

OBJ-ID Objektidentifikator 

ÖREB Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung 

ÖREB-Kataster Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 

PBG Planungs- und Baugesetz [des Kantons Nidwalden] NG 611.1 

PDF Portable Document Format 

RBG Raumplanungs- und Baugesetz [des Kantons Basel-Landschaft] SGS 400 

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) SR 700 

SGP Schwergewichtsprojekt 

VDNP Verordnung [des Kantons Zürich] über die Darstellung von Nutzungsplänen 

 
 

https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/471_491_479
https://gesetze.nw.ch/app/de/texts_of_law/611.1
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573
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1. Einleitung 
1.1. Auftrag 
In Strategie und Massnahmenplan 2024-2027 zum Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) steht unter dem Massnahmenpaket C: «Laufende Ände
rungen an ÖREB mit und ohne Vorwirkung harmonisieren und publizieren» Folgendes: 
swisstopo und die Kantone harmonisieren die technischen Vorgaben zu laufenden Änderungen an Ob
jekten im ÖREB-Kataster, damit diese schweizweit einheitlich publiziert werden können. 

Massnamen-Nr. Massnahme 

C1 

swisstopo erarbeitet unter Mitarbeit der Kantone und den Fachstellen des 
Bundes die Fallunterscheidungen bei Änderungen an ÖREB. Daraus werden 
die entsprechenden Mindestanforderungen bezüglich Recht, 
Einspracheberechtigung und Darstellung abgeleitet. 

C2 
swisstopo und die Kantone analysieren die Änderungen pro ÖREB-Thema und 
definieren diese soweit möglich. Es wird eine Übersicht über vorhandene 
Änderungen und Vorwirkungen pro ÖREB-Thema erstellt. 

C3 

swisstopo erlässt die Mindestanforderungen von laufenden Änderungen 
bezüglich der ÖREB-Daten und ÖREB-Darstellung. swisstopo passt 
gegebenenfalls das Rahmenmodell entsprechend an und veranlasst die 
Aktualisierung der minimalen Geodatenmodelle. 

1.2. Arbeitsgruppe 
Die Arbeitsgruppe ÖREB-Änderungen setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: 
Christoph Käser, swisstopo, Leitung 

• Isabelle Rey, swisstopo, Protokoll 
• Lea Bernet, Kanton Bern, Amt für Geoinformation 
• Fabio Di Pietro, Kanton Basel-Landschaft, Amt für Geoinformation 
• Delia Erb, Kanton Schaffhausen, Amt für Geoinformation 
• Bastian Graeff/Simon Fetscher, Kanton Uri/Lisag AG Altdorf 
• Pascal Imoberdorf, Bundesamt für Zivilluftfahrt, GIS-Fachstelle 
• Christian Katterfeld, Kanton Basel-Stadt, Amt für Grundbuch und Geoinformation 
• Klaudija Scitovski, Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung 
• Marco Tommasini, Kanton Tessin, Ufficio della geomatica 
• Hans-Ulrich Wiedmer, swisstopo, KOGIS 

1.3. Vorgehen 
Das Thema ÖREB-Änderungen wurde in den letzten Jahren von verschiedenen Stellen beleuchtet. Im 
Schwergewichtsprojekt SGP31-UR des Kantons Uri wurde ein Leitfaden für das amtliche Publikations
organ erarbeitet, der auch auf die Thematik Änderungen eingeht. Zudem wurde das Thema an ent
sprechenden ÖREB-Veranstaltungen mit verschiedenen Problemstellungen, die sich in der praktischen 
Umsetzung ergaben, erörtert. 
Die Arbeitsgruppe verschaffte sich anhand dieser Grundlagen und auf Grund neuer Erkenntnisse der 
Mitglieder zuerst einen Überblick über die Ausgangslage. Daraus entstand ein erster Entwurf der Fall
unterscheidungen bei ÖREB-Änderungen, der im Sommer 2025 in eine Konsultation bei den betroffe
nen Bundesstellen und Kantonen ging. Aus den Rückmeldungen konnte auch die Übersicht über die 
ÖREB-Änderungen pro ÖREB-Thema erstellt werden. 
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2. Grundlagen 
• «Leitfaden zur Einführung der Zusatzfunktion amtliches Publikationsorgan beim ÖREB-Kataster 

(Leitfaden APO-ÖREB) SGP31-UR» Bastian Graeff, Version 1.0 vom 01.10.20211 
• «Laufende Änderung im ÖREB-Kataster: Neuer Zustand und/oder Differenzbild» Isabelle Rey, An

drea Lüscher gemäss Präsentation vom 02.11.2022 
• «Problematik Darstellung Änderungen» Bastian Graeff et al. gemäss Präsentation vom 13.03.2024 
• Synthesebericht 2024 zum ÖREB-Kataster, swisstopo, Version vom 13.03.2025, siehe Anhang E 
• Weisung «ÖREB-Kataster: Rechtsvorschriften, gesetzliche Grundlagen und Zusatzinformationen» 

vom 1. August 2021 (Stand 15.03.2023)2  
• Rahmenmodell «ÖREB-Kataster: Erläuterungen zur Umsetzung» vom 1. Februar 2011 (Stand 

25.08.2022)3  
• E-Government Standard eCH-02544 «ÖREB-Prozess-Schnittstelle» Version 1.0.0 vom 17.03.2023 

(Stand 06.03.2023) 

1 https://www.cadastre-manual.admin.ch/dam/de/sd-web/6oL2EahKf7r-/Leitfaden_APO-OEREB-de.pdf 
2 https://www.cadastre-manual.admin.ch/dam/de/sd-web/6hBuQ9y3lbHR/Weisung%20%C3%96REB-Katas

ter%20Rechtsvorschriften%20de.pdf 
3 https://www.cadastre-manual.admin.ch/dam/de/sd-web/V2QaBHNoowbo/Rahmenmodell-de.pdf 
4 https://www.ech.ch/de/ech/ech-0254/1.0.0 
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3. Definitionen 
Die Arbeitsgruppe arbeitet gemäss den folgenden Definitionen und Abgrenzungen. 

3.1. Geplante und laufende Änderungen 
In den rechtlichen Grundlagen zum ÖREB-Kataster wird von geplanten und laufenden Änderungen an 
ÖREB gesprochen. In der Praxis werden unter «geplanten Änderungen» grundsätzlich alle Änderun
gen vor der öffentlichen Auflage und unter «laufenden Änderungen» grundsätzlich alle Änderungen ab 
öffentlicher Auflage verstanden. 
Es gibt auch Fälle, bei denen das rechtsstaatliche Verfahren eine Festsetzung vor Beginn der öffentli
chen Auflage vorsieht (Beispiel Grundwasserschutzzonen im Kanton Zürich sowie im Kanton Basel-
Landschaft bei allen ÖREB-Themen nach Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)5. In diesen Fällen be
zieht sich «laufende Änderungen» bereits auf den Zeitraum beginnend mit der Festsetzung, dessen 
Beschluss der Publizität zugeführt wird und somit das laufende Verfahren eröffnet. 

3.2. Generelle Publizität / öffentliche Auflage 
Für Änderungen an ÖREB mit unmittelbarer grundeigentümerverbindlicher Rechtswirkung muss bei 
den hiervon Betroffenen (der Rechtstaatlichkeit wegen) das rechtliche Gehör gewährt werden. Für die 
meisten Änderungen an ÖREB generell-konkreter Ausprägung sehen die rechtstaatlichen Verfahren 
das Instrument der öffentlichen Auflage vor. Sie hat zum Zweck, dass die von der Änderung Betroffe
nen über die beabsichtigten Änderungen informiert werden und ihnen die Möglichkeit zur allfälligen 
Einwendung (Einsprache) gegeben wird. Da die öffentliche Auflage durch ein amtliches Publikationsor
gan bekanntgemacht wird, unterliegen die Änderungen an ÖREB somit ab diesem Zeitpunkt der gene
rellen Publizität. Sie sind im Falle von Änderungen ohne Vorwirkungen rechtsrelevant und im Falle von 
Änderungen mit Vorwirkungen sogar rechtswirksam. 

 

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf einer Änderung eines ÖREB am Beispiel Sicherheitszonenplan des Flughafen Zü
rich: Die angegebene «Uhrzeit» symbolisiert den zeitlichen Ablauf des Verfahrens, das zwischen 
01:00 Uhr und 05:00 Uhr stattfindet und ab dem Beginn der öffentlichen Auflage (02:00 Uhr) als lau
fendes Verfahren der Publizität unterliegt. Zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr unterliegen sowohl 
der in Kraft befindliche bisherige (alte) Zustand als auch die laufende Änderung der Publizität. 

5 https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400 
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Es gibt auch Änderungen an ÖREB, für die das rechtstaatliche Verfahren keine generelle Publizität 
(d.h. keine öffentliche Auflage) vorsieht. Dies betrifft ÖREB in allen Kantonen, insbesondere solche die 

a. mit den betroffenen Grundeigentümern vertraglich gesichert werden (z.B. vertraglich festge
legte Waldreservate oder vertraglich vereinbarte Schutzmassnahmen), 

b. in Form von Einzelverfügungen erlassen werden (Kataster der belasteten Standorte, teil
weise auch Waldreservate), 

c. bei sehr geringer Betroffenheit ohne das Instrument der öffentlichen Auflage planerisch fest
gelegt werden. 

Bei (b) und (c) tritt ein (nicht öffentliches) Stellungnahmeverfahren an die Stelle der öffentlichen Auf
lage. 
Im ÖREB-Kataster werden nur solche Änderungen an ÖREB geführt, die der generellen Publizität un
terliegen, d.h. solche, die während des laufenden Verfahrens öffentlich aufgelegt werden. 
Gemäss Kapitel «B.2.3 RechtsStatus» im Rahmenmodell6 werden im ÖREB-Kataster nur Änderungen 
ab der öffentlichen Publikation geführt. Folglich enthält der ÖREB-Kataster heute nur laufende Ände
rungen. 
«Öffentliche Mitwirkungen» (im Sinne von Art. 4 des Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumpla
nungsgesetzes, )7 sind Verfahrensschritte vor der offiziellen Vorprüfung. Diese gelten nicht als Be
standteil des rechtstaatlichen Verfahrens bzw. sind im Gegensatz zu den laufenden Änderungen 
(noch) nicht rechtlich relevant und werden daher auch nicht im ÖREB-Kataster aufgenommen. 

3.3. Vorwirkung 
In der Weisung «ÖREB-Kataster: Rechtsvorschriften, gesetzliche Grundlagen und Zusatzinformatio
nen» steht zur Vorwirkung: 
Geplante ÖREB in bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren entfalten bei ihrer öffentlichen Auf
lage als Vorwirkung teilweise erhebliche Sperrwirkungen. Die Auflage von Sicherheitszonenplänen des 
Luftfahrtrechts nach Artikel 43 Absatz 1 LFG führt beispielsweise zu einem faktischen Bauverbot. 
Die Fachgesetzgebung regelt den Umgang mit Änderungen und allfälligen Vorwirkungen pro ÖREB-
Thema abschliessend. Ob, in welcher Weise und ab welchem Zeitpunkt Vorwirkungen bestehen, be
stimmt auch das kantonale Recht. Die Kantone entscheiden, ob sie Änderungen mit und ohne Vorwir
kung an Daten in Zuständigkeit der Kantone oder Gemeinden publizieren oder nicht. 

Im gleichen Dokument wird folgendes Beispiel aufgeführt: 
Artikel 18 des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Bauge
setz, PBG, NG 611.1) des Kantons Nidwalden sieht folgende Vorwirkung der öffentlichen Auflage vor:  
«Vom Tag der öffentlichen Auflage der Änderungen des Zonenplans sowie des Bau- und Zonenregle
ments an dürfen Bauten und Anlagen nur noch bewilligt werden, wenn sie sowohl den aufgelegten als 
auch den geltenden Zonenplänen sowie den Bau- und Nutzungsvorschriften entsprechen.» 

Bezeichnend ist, dass zu einer Vorwirkung immer eine Rechtsgrundlage auf Stufe Gesetz gehört. 
Ohne entsprechenden Gesetzesartikel besteht für die Vorwirkung keine genügende rechtliche Veran
kerung. Deshalb wird für die Aufnahme eines ÖREB-Themas mit Vorwirkung im ÖREB-Kataster der 
entsprechende Gesetzesartikel als Nachweis verlangt. 
In der ÖREB-Weisung «Rechtsvorschriften, Hinweise auf gesetzliche Grundlagen und Zusatzinformati
onen» wurden die ÖREB-Themen mit und ohne Vorwirkung mit Stand 2023 dokumentiert. 

6 https://www.cadastre-manual.admin.ch/dam/de/sd-web/V2QaBHNoowbo/Rahmenmodell-de.pdf 
7 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de 



 

Konzept ÖREB-Änderungen 12/55 

3.4. ÖREB-Themen mit uneinheitlichen Verfahren 
Es gibt Fälle, bei denen die ÖREB innerhalb eines Themas im gleichen Kanton resp. in der gleichen 
Gemeinde auf verschiedene Verfahrensarten begründet werden können. 
Beispielsweise erfolgt die Festlegung von Waldreservaten (ID 160) sowohl durch Planerlass (generell-
konkret) wie durch Verfügung (individuell-konkret), in Ausnahmefällen (insbesondere im Kanton Frei-
burg) sogar durch eine kantonale Verordnung, wobei auch in diesen Fällen eine flächige Ausscheidung 
erfolgt und die Verordnung eher den Charakter von «Sonderbauvorschriften» hat (vgl. auch die Wei
sung «Rechtsvorschriften, Hinweise auf gesetzliche Grundlagen und Zusatzinformationen»). 
Auch Schutzmassnahmen für Natur- und Landschaftsschutz (ID 65-UR, ID 66-UR) können wie bei
spielsweise im Kanton Uri sowohl auf dem Wege einer vertraglichen Vereinbarung, einer Verfügung 
(individuell-konkret) wie auch generell-konkret (d.h. planerisch und dies in der Regel mit öffentlicher 
Auflage) erlassen werden. Im Weiteren können einzelne dieser Schutzmassnahmen vorsorglich (d.h. 
als ÖREB mit Vorwirkung) verfügt, in der Regel aber ohne Vorwirkung erlassen werden (vgl. Art. 11 
des (Urner) Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (RB 10.5101)). 
Bei solchen Fällen beschränkt sich die Aufnahme der Änderungen an ÖREB in den ÖREB-Kataster 
wie in Kapitel 3.2 beschrieben auf jene Fälle, bei denen die Änderung der generellen Publizität unter
liegt. Das heisst, dass vertraglich vereinbarte, individuell-konkret verfügte ÖREB, deren Änderungen 
nur Gegenstand eines (beschränkten) Stellungnahmeverfahrens sind, erst mit ihrer Inkraftsetzung in 
den ÖREB-Kataster aufzunehmen sind. 

3.5. Änderungsarten 
Unter Änderungen an ÖREB (ohne die Beschlussdokumente) werden solche verstanden, die 

• nur die Geometrie (ohne Anpassungen an Rechtsvorschriften wie z.B. Baureglement),  
• nur die Rechtsvorschrift als auch  
• Geometrie und Rechtsvorschrift betreffen.  

3.6. Änderungsperimeter 
Alle ÖREB-Änderungen einer Revision (bzw. eines Verfahrens) werden datenmässig durch einen Än
derungsperimeter definiert. Der Änderungsperimeter umfasst das Gebiet, das alle Änderungen an den 
ÖREB enthält, die Gegenstand des laufenden Verfahrens sind. 

 

Abbildung 2: Beispiel eines Änderungsperimeters der Revision des Sicherheitszonenplan des Flughafen Zürich. 
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Anhang E. Auszug aus dem Synthesebericht 2024 zum ÖREB-Katas
ter 

Massnahmenpaket C: Laufende Änderungen an ÖREB mit und ohne Vorwirkung harmoni
sieren und publizieren. 
Publiziert der Kanton die Änderungen an ÖREB-Themen? 

 
Abbildung 13: Publikation von Änderungen an ÖREB-Themen 

Die Kantone AR, GL, GR, SZ und TG publizieren keine kantonalen Änderungen. 
Zu welchen ÖREB-Themen publiziert der Kanton die Änderungen, resp. bei welchen entfalten die Änderungen 
eine Vorwirkung? 

ÖREB-Katasterthema keine ohne  
Vorwirkung 

mit  
Vorwirkung 

Nutzungsplanung (ID 73) 10 6 6 

Planungszonen (ID 76) 14 1 7 

Grundwasserschutzzonen (ID 131) 10 9 3 

Grundwasserschutzareale (ID 132) 13 6 3 

Gewässerraum (ID 190) 13 5 4 

Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) 
(ID 145) 

13 6 3 

Statische Waldgrenzen (ID 157) 11 8 3 

Waldabstandslinien (ID 159) 15 3 4 

Waldreservate (ID 160) 20 2 0 

 
AG Planungszonen und Waldreservate kennen keine Änderung. Diese Perimeter werden 

automatisch mit Vertrag/Verfügung rechtswirksam. 

BE Zum kantonalen Thema "Kantonale Naturschutzgebiete" werden Änderungen mit Vor
wirkung publiziert. 

BL Zusätzlich kommunale Baulinien und kommunale Strassenlinien: ÖREB-Änderung ohne 
Vorwirkung. 


